
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen SPIELE MAX AG 
 
§ 1 Allgemeines 
 

1. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die 
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen Verträge mit SPIELE MAX zu 
einem Zweck abschließen, die weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tä-
tigkeit zugerechnet werden können.  

 
2. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristi-

sche Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Ge-
schäftsbeziehungen getreten wird und die Ausübung ihrer gewerblichen oder selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit handeln.  

 
Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer. 

 
3. Alle Lieferungen und Leistungen von SPIELE MAX erfolgen ausschließlich auf der 

Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum 
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 

 
4. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedin-

gungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer 
Geltung wird ausdrücklich von SPIELE MAX zugestimmt. 

 
§ 2 Vertragsschluss 
 

1. Sämtliche Angebote der SPIELE MAX sind freibleibend und stellen eine unverbind-
liche Aufforderung zum Kauf der Ware dar. Technische Änderungen sowie Ände-
rungen in Form und/oder Farbe der Ware bleiben im Rahmen des Zumutbaren 
vorbehalten. 

 
2. Bei einer Bestellung der gewünschten Ware unmittelbar in einer Filiale von SPIELE 

MAX erklärt der Kunde mit seiner Bestellung verbindlich sein Vertragsangebot. Die 
Annahme der Bestellung erfolgt durch SPIELE MAX unter dem Vorbehalt der Ver-
fügbarkeit bzw. der ordnungsgemäßen Selbstbelieferung.  

 
3. SPIELE MAX ist berechtigt, die Annahme der Bestellung etwa nach Prüfung der 

Bonität des Kunden abzulehnen. SPIELE MAX ist berechtigt, die Bestellung auf ei-
ne handelsübliche Menge zu begrenzen. 

 
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht 

ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dieser 
Vorbehalt gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von SPIELE MAX zu 
vertreten ist. 

 
5. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird 

der Kunde unverzüglich informiert. 
 
§ 3 Vereinbarung über die Beschaffenheit 
 
Die dem Vertrag zugrunde liegende Beschaffenheit der Kaufsache ergibt sich aus den 
Herstellerangaben oder den jeweiligen Produktbeschreibungen. Abweichungen davon 
bedürfen der ausdrücklichen Vereinbarung zwischen dem Kunden und SPIELE MAX. 
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§ 4 Vergütung 
 

1. Der angebotene Kaufpreis ist für den Kunden bindend. Maßgeblich ist jeweils der 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Kaufpreis. Im Kaufpreis ist die jeweils gesetz-
lich gültige Mehrwertsteuer enthalten. 

 
2. Beim Versendungskauf versteht sich der Kaufpreis zzgl. der Versandkosten.  

 
3. Bei einer Bestellung der Ware unmittelbar in einer Filiale von SPIELE MAX hat der 

Kunde eine Anzahlung in Höhe von 20% des Kaufpreises zu zahlen. Der restliche 
Kaufpreis ist bei Entgegennahme der Ware in der Filiale von SPIELE MAX oder bei 
Entgegennahme der Nachnahmeversendung per Paketdienst oder Spedition zu 
zahlen.  

 
Wird bei Bestellung einer Ware unmittelbar in einer Filiale von SPIELE MAX auf 
Wunsch des Kunden diese von SPIELE MAX an den Kunden ausgeliefert, so sind 
von dem Kunden die Versandkosten zusätzlich zu zahlen. 

 
4. Zahlt der Kunde den Kaufpreis per Kreditkarte, so belastet SPIELE MAX das Kre-

ditkartenkonto frühestens an dem Tag, an dem die Lieferung unser Haus verlässt. 
Bei Nachnahmeversendungen hat der Kunde als zusätzliche Abwicklungskosten 
EUR 5,00, inklusive EUR 2,00 die vom Paketdienst direkt erhoben werden und 
somit nicht in der Bestellbestätigung und Rechnung erscheinen, zu zahlen. 

 
5. Der Kunde hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche 

rechtskräftig festgestellt oder diese unbestritten sind. 
 

6. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenan-
spruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
 

1. Bei Verbrauchern behält sich SPIELE MAX das Eigentum an der Ware bis zur voll-
ständigen Zahlung des Kaufpreises vor.  

 
Bei Unternehmern behält sich SPIELE MAX das Eigentum an der Ware bis zur 
vollständigen Begleichung aller Forderungen aus allen laufenden Geschäftsbezie-
hungen vor. 

 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbe-

halts pfleglich zu behandeln. 
 

3. Der Kunde ist verpflichtet, SPIELE MAX den Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im 
Falle einer Pfändung, etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware un-
verzüglich mitzuteilen. Ein Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitz-
wechsel hat der Kunde SPIELE MAX unverzüglich anzuzeigen. 

 
4. SPIELE MAX ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbe-

sondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer der Pflichten nach Ziff. 2 
und 3 dieser Bestimmung, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware 
herauszuverlangen. 
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§ 6 Transportschäden 
 

1. Bei Lieferung der Ware bittet SPIELE MAX den Kunden, die Ware beim Eintreffen 
unverzüglich auf Mängel zu untersuchen und bei offensichtlichen Schäden an der 
Verpackung und/oder am Inhalt diese sofort dem Spediteur/Paketdienst anzuzei-
gen und die Annahme zu verweigern, da Spediteure/Paketdienste einen Scha-
densersatzanspruch ablehnen, wenn ein offensichtlicher Schaden an einer Verpa-
ckung nicht bei Annahme protokolliert wurde. Zudem ist mit SPIELE MAX 
unverzüglich unter Anzeige der Schäden Kontakt aufzunehmen. 

 
2. Der Verstoß gegen eine der vorgenannten Pflichten führt nicht zu einem Verlust 

der Gewährleistungsrechte für den Verbraucher. 
 
§ 7 Lieferung/ Lieferzeit/ Verzug 
 

1. Angaben über Lieferfristen verstehen sich als voraussichtliche Lieferzeiten. Die 
Angaben bestimmter Lieferfristen und Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt 
der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch Zulieferer und/oder Hersteller. 

 
2. Im Falle des Annahmeverzuges des Kunden ist SPIELE MAX berechtigt, die Ware 

auf Gefahr und Kosten des Kunden einzulagern. SPIELE MAX kann sich hierzu 
auch einer Spedition oder eines Lagerhalters bedienen. Während der Dauer des 
Annahmeverzuges hat der Kunde SPIELE MAX als Ersatz für die entstehenden 
Lagerkosten ohne weiteren Nachweis eine Pauschale in Höhe von 1 % des Kauf-
preises pro Monat, höchstens jedoch EUR 25,00 zu zahlen. Bei Anfall höherer La-
gerkosten kann SPIELE MAX diese gegen Nachweis vom Kunden verlangen. 

 
3. Verweigert der Kunde nach Ablauf einer ihm gesetzten Nachfrist die Annahme der 

Ware oder erklärt er, die Ware nicht mehr annehmen zu wollen, kann SPIELE MAX 
die Erfüllung des Vertrages verweigern und Schadensersatz wegen Nichterfüllung 
des Vertrages verlangen. SPIELE MAX ist berechtigt, als Schadensersatz wahl-
weise eine Pauschale in Höhe von 25 % des vereinbarten Kaufpreises oder den 
Ersatz des tatsächlich entstandenen Schaden vom Kunden zu verlangen. Dem 
Kunden steht das Recht zu, im Falle der Geltendmachung eines pauschalen Scha-
densersatzes einen geringeren Schaden nachzuweisen.  

 
§ 8 Gefahrenübergang 
 

1. Beim Verbraucher geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe der Ware über.  

 
Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit Ausliefe-
rung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst der Ausführung 
der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über. 

 
2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist. 

 
§ 9 Gewährleistung 
 

1. Der Verbraucher hat die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung erfolgen soll. SPIELE MAX ist berechtigt, die Art der Nacherfüllung 
zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die 
andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.  
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Bei Unternehmern leistet SPIELE MAX für Mängel der Ware zunächst nach ihrer 
Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.  

 
2. Die Nacherfüllung durch Nachbesserung gilt erst nach dem zweiten Versuch als 

fehlgeschlagen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach 
seiner Wahl die Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängig-
machung des Vertrages (Rücktritt) sowie Schadensersatz verlangen. Im Falle des 
Rücktritts hat der Kunde die bis dahin gezogenen Nutzungen herauszugeben. Bei 
nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu. Der Kunde 
verliert sein Gewährleistungsrecht, wenn er vor Geltendmachung des Gewährleis-
tungsanspruches an der Ware Maßnahmen zur Mängelbeseitigung vorgenommen 
hat. 

 
3. Der Verbraucher hat SPIELE MAX offensichtliche Mängel der Ware spätestens in-

nerhalb von zwei Monaten nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist 
die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Frist-
wahrung genügt die rechtzeitige Absendung.  

 
4. Der Unternehmer muss die gelieferte Ware unverzüglich auf Qualitäts- und Men-

genabweichungen untersuchen und SPIELE MAX erkennbare Mängel innerhalb 
einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderen-
falls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Ver-
deckte Mängel sind SPIELE MAX innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entde-
ckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 
Dem Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzun-
gen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des 
Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

 
5. Für Verbraucher beträgt die Gewährleistungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der 

Ware.  
 

Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Wa-
re. 

 
6. Selbstständige Garantieansprüche gegenüber dem Hersteller eines Produktes 

bleiben von den vorhergehenden Regelungen zur Gewährleistung unberührt. 
 
§ 10 Haftungsbeschränkungen 
 

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von SPIELE 
MAX sowie die seiner Erfüllungsgehilfen auf den vorhersehbaren, vertragstypi-
schen, unmittelbaren Durchschnittsschaden.  

 
2. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, 

durch deren Verletzung die Durchführung des Vertrages nicht gefährdet wird, haf-
ten SPIELE MAX sowie seine Erfüllungsgehilfen nicht.  

 
3. Vorstehende Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus 

Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei SPIELE MAX 
zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. 
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§ 11 Online-Datenschutz 
 
Auf unserer Website werden Daten zur laufenden Verbesserung des Angebots und der 
Angebotsdarstellung gesammelt und gespeichert. Dies passiert mittels Cookies. Cookies 
sind kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Besu-
chers gespeichert werden und ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. 
Cookies enthalten Informationen über den Zugriff (wie z. B. Datum, Uhrzeit, Browsertyp 
und -version, Informationen über das verwendete Betriebssystem, verweisende Seiten, 
betrachtete Seiten), die automatisch in Protokolldateien auf unserem Server gespeichert 
werden. Aus diesen Daten können unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt wer-
den. Bei der Speicherung der Besucherdaten werden insbesondere auch die IP-Adressen 
und Domaindaten der Besucher nur verkürzt gespeichert, so dass ein Rückschluss auf 
den einzelnen Besucher nicht möglich ist. Informationen zur Deaktivierung der Cookies 
findet der Verbraucher in der Hilfeanweisung seines Browsers. Durch die Nutzung unserer 
Webseite erklären Sie sich mit der anonymen Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einver-
standen. 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 
 

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die ihren 
Vertrag nicht zu gewerblichen, beruflichen Zwecken abschließen, gilt diese 
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestim-
mungen des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthaltsort 
hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwen-
dung. 

 
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitig-
keiten aus dem Vertrag der Geschäftssitz von SPIELE MAX. Dasselbe gilt, wenn 
der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich die-

ser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder 
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 

 
 
Berlin, im Oktober 2010   Der Vorstand 


